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Merkblatt zur Dienstreise-Kasko-Rahmenversicherung für Vorstandsmitglieder und 

Funktionäre des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Stuttgart e.V. oder dessen 
Ortsvereine mit der AXA Versicherung AG  
(Ausgabe 01. Januar 2020 – alle früheren Ausgaben sind ungültig) 
 
 

I. Gegenstand der Versicherung 
 

Die AXA Versicherung AG gewährt Versicherungsschutz für 
 
(I) nicht vereinseigene Personenkraftwagen von Vorstandsmitgliedern und Funk- 
tionären des Bezirksverbandes und dessen Ortsvereinen sowie vom Bezirkserband 
ausdrücklich benannter Personen, soweit mit diesen Fahrzeugen erforderliche 
Fahrten für Zwecke der Verbände bzw. Vereine durchgeführt werden. 
 
Versicherte Personen sind der Eigentümer oder Halter des Fahrzeuges. 
 
(II) nicht vereinseigene Liefer- und Lastkraftwagen, die vom Landesverband, den 

Bezirksverbänden oder Vereinen angemietet werden, und mit denen für deren 
Zwecke notwendige Fahrten durchgeführt werden. 

 
II. Versicherungsumfang 
 

Für die unter Ziffer I. genannten und zur Versicherung angemeldeten Fahrzeuge 
besteht eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 150 EURO, für 
Teilkaskoschäden innerhalb dieser Vollkaskodeckung gilt ebenfalls eine 
Selbstbeteiligung von 150 EURO. 

 
III. Beiträge 

 

Für die unter Ziffer I (I) genannten Fahrzeuge beträgt der Jahresbeitrag 25,00 EURO 
incl. Vers.steuer. 
 
Für die unter Ziffer I (II) genannten Fahrzeuge wird der Beitrag nach Dauer der 
Anmietung und Art des Fahrzeuges jeweils separat vereinbart. 

 
IV. Anmeldung zur Versicherung 
 

Die Anmeldung für die unter Ziffer I (I) genannten Fahrzeuge erfolgt unter Angabe 
des amtlichen Kennzeichens und des Fahrzeughalters zum 01.01. eines jeden 
Jahres. Bei Anmeldung im Laufe eines Kalenderjahres wird der volle Jahresbeitrag 
berechnet. 
 
Die unter Ziffer I (II) genannten Fahrzeuge werden unverzüglich bei Anmietung unter 
Angabe des amtlichen Kennzeichens und des Fahrzeughalters angemeldet. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens um 0.00 Uhr am Tage nach Eingang 
der Anmeldung. 



 

 
V. Korrespondenz 
 

Alle Anmeldungen, Veränderungen, Schadenanzeigen und sonstige Korrespondenz 
sind über den Ortsverein mit der 
 
  AXA Generalvertretung Gruber & Bofinger 
  Inhaber Helmut Bofinger 
  Strohberg 5 
  70180 Stuttgart  
 
  Tel.: 0711 640 91 73 Fax: 0711 640 95 83 
  gruber.bofinger@axa.de 
 
zu führen. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


